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Aufgrund des § 10 BauGB in der.- Fassung der-/ Bekanntmach-ung vom 
27.08.1997 (BGBL 1. S. 2141 .§ 74 der Laridesbauordnung fü.r Baden- 
Württemberg in dar Fassung Vom 08.08.199.5. urid in Verbindung mit 
§ 4 der Gerneindeordmmg für Badsn-Vürttembei'g hat der Gemeinderat 
der Stadt östringen am 14.10.1998 den 

Befoauungsp.lan ''Dinkelfoerg 2. Änderung 

ais Satsung beschlossen. 

§ t Häumllclier Geltungsberaich 

Für den raxAmlichen Geltungsbereich der Bebauungsplan- 
Änderung ist der Lageplan vom 02.03.1998^ ergänzt am 
14.10.1998 > maßgebend. 
Er ist Bestandteil der Satzung. 

§ 2 Inhalt der Änderung 

Der Inhalt der Änderung ergibt sich aus dem zeichneri¬ 
schen und textlichen Teil des Bebauungsplanes in der 
Fassung vom 14.10.1998^ alle bestehenden Festsetzungen 
vje r d erjL dadurch e r s e t .z t, 

3 Qrdnungsv./idrig:k:e i t 

Ordni;.ngsw.idrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aitf- 
grund von 9 9 (4) Bax.iGB ; Verbindung mit § 74 LBO getrof¬ 
fenen Fest sei Zungen da r Beb auungsp 1 a n - Änti e r'urtg z i xv-;' i -äe r - 

handelt. 

§ 4 I n f r a f 11 r* e t en. 

Die Bebauungsp I an - Änderung t, r i t i- m i i. der or' t süb H ciien 
Bekanntmachung nach. § 12 BauGB in .Kraft. 

2



14352 

Bebouungsplan 

"Dinkelberg II 
Bebauungsplan 

"Dinkelberg 111 

WA 

13656 

JH max=4,0m 

14345 

14349/1 14344 

14343 

X 14342 

nicht überplanter 

Innenbereich 

\ 938 

Festsetzungen nach § 9 BauGB 

1_ 

1.1. 

1.2. 

2. 

2.1. 

2.1.1 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Geltungsbereich . ; : j . ’ ’ 

Grenze des rägpnlicb'^n ;Än:derijngbe.röiches der 

Bebauungsplan^' Tetlönderuhg ■ ■ • - .. 

Nachrichtliche Darstellung des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes "Dinkelberg Hl" 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (l) 1. BauGB) 

Wohn bau flächen (§ 1 (1) 1. BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB, § 16 BauNVO) 

0.35 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 

(0^ Geschoß flächenzahl (§ 20 (2) BauNVO) 

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 
{§ 16 (4), § 20 (1) BauNVO) 

3.4. Höhe baulicher Anlagen in .. m über einem Bezugspunkt 
(§ 16 (2) 4. BauNVO, § 18 BauNVO) 

3.4,1 TH max maximal zulässige Traufhöhe als Höchstmaß 
gemessen in der Gebäudemitte von der Mittelachse 
der angrenzenden Verkehrsfläche 

4;_Bauweise, Baulinien, Bauqrenzen f§ 9 (l) 2. BouGB) 

4.4. A nur Einzelhäuser zulässig 

4.2. Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO) 

5;_Stellung baulicher Anlagen 9 (1) 2. BauGB) 

5.1. —— Hauptfirstrichtung 

6^ 

6.1. 

Pflonzaebot 9 fl) 25o BquGB^ 
0 6 0 0 0 

O o 

O Q Q O O 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Sträuchern 

L_Flächen, auf denen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkunqen bauliche 

Vorkehrungen zu treffen sind ('S 9 fl) 24. BouGB) 

hier: objektbezogener Lärmschutz nach DIN 4109, 

Tabellen 8-10 - Lärmpegelbereiche IV 
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Schriftliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 

A. PIqnunqsrechtliche Festsekun^en 

1. Maß der baulichen Nut2ünq,(§.9 ,, 
i s- : 

1.1. GeschoPflächenzahl (§ 2ff’BdQl'gV0) 

Bei der Berechnung der GeschoBflöchenzahl sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in 
Geschossen, die nicht als VoligeschoB gelten einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume 
und der Umfassungswände mitzurechnen. 

2. Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (2) BauGB) 

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe wird, bezogen auf die Mittelachse der angrenzenden Verkehrs¬ 
fläche, (gemessen in der Gebäudemitte) als Höchstmaß mit 1,0 m und als ivlindestmoß 
mit 0,30 m festgesetzt. 

B. Bouordnunqsrechtiiche Festsetzungen (§ 74 LBO) 

1. Äußere Gestaitung baulicher Anlagen (§ 74 (1) LBQ 

1.1. Dachgestaltung 

Zugelassen sind Walm-, Sattel- und gegenseitig versetzte Pultdächer. 
Die Dachneigung darf 38° nicht überschreiten, 

2. Gestaltung der nicht überfeaubaren Flächen (§ 74 (1) 3. LBQ) 

2.1. Unbebaute Flächen 

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind zu mindestens 80 % unbefestigt zu 
belassen und als Vegetationsfläche anzulegen. 

2.2. Einfriedigungen 

Die maximal zulässige Höhe von Einfriedigungen wird entlang der Erschließungsstraße auf 
0,70 m festgesetzt. Als Bezugspunkt gilt die an die Einfriedigung angrenzende Gehweg¬ 
hinterkante. 
An seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen darf die Hohe 1,50 m, gemessen von 
dem on die Einfriedigung angrenzenden vorhandenen Gelände, nicht überschritten werden. 

Zulässig sind Hecken auch mit integriertem Maschendrahtzaun, Lattenzäune sowie Trocken- 
mouern aus Natursteinen. 

Pro gebildetem Baugrundstück Ist mindestens ein hochstämmiger, einheimischer Laub¬ 
oder Obstbaum zu pflanzen, 

4_Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 9 (1) 25.o BauGB) 

3,1. 

Auf den durch Planeintrag gekennzeichneten Flächen sind Sträuchen in einem Pflanzabstand 
von 4,0 m aus der nachfolgenden Pflanzliste anzupffonzen, 

Ströucher (2-5 m hoch) 

Haselnuß 
Kornellkirsche 
Roter Hartriegel 

Corylüs Qvellana 
Cornus mas 
Cornus sangguineum 
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Weipidorn 
Heckenkirsche 
Schiehe 
Faulbaum 
Hundsrose 
Büscheirose 
Kätzchenweide 
Pfaffenhütchen 
Wolfiger Schneebali 

Crataegus monpgynm 
Lonice''ä"x^osfeufn 
Prunus spinosa" 
Rhamnus frongula 
Rosa canina 
Rosa multiflora 
Salis CQprea mas 
Euonymus eropaeus 
Viburnum lantana 

4. Flächen, auf denen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen bauliche 

Vorkehrungen zu treffen sind (§ 9 (1) 24. BquGB) 

4.1. 

Bes der Errichtung von Aufenthaltsräumen in Wohnungen und Behsrbergungsstätten 
sowie bei Büroräumen sind die zu den Flurstücken Nr. 14349/1 und 938 ausge¬ 
richteten Aufienbauteile (Wand-, Fenster- und Dachflächen) so auszufiihren, daß 
diese dem Lärmpegeibereich IV gerecht werden {objektgebundener Lärmschutz nach 
DIN 4109, Tabellen 8-10). 
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AB,CHITEKl'UB-UND STKDTEBÄUBÜRO 
HUGO STEB. NEMAMN 
FREIER ARCHITEKT UfID STADTEPIAHER 
UND PARTNER DIETMAR GLUP, ABCHITEKT 
2:WIMGEBGÄSSE 10 T4889 SiNRHEIH 
TEL;07261/63423-25 FAX;07261/62858 

BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan *’Dinkelberg III"* 2. Änderung, 
Stadt ÖS tringen 

PIaxiungsrecht I iche Si iuatlon 

Der Bebauungsp I an "D1 nke 3.toerg 111" der Stadt Ös tr i.ngen ist seit 
dem Jahr 1981 rechtskräftig. 

Eine die Flurstücke-Nr. 14342 bis 14349 boii'effende Änderung wurde 
im Jahr 1983 durchgeführt. 

Die Geltungsbereiche der Bebauungspläne "Dinkelberg Hi" und "Din- 
kelherg II" sowie deren wesentliche Inhalte im Umfeld des Ände-* 
rungsbereiches sind in der Planunlerläge im M. 1:500 dargestellt. 

II._Zielsetzung der Bebauungsnlan-Änderung 

äOas Ziel der Bebauungsplan-Teil-Aiiderung liegt in der Aktivierung 
einer derzeit brach liegenden innerörtlichen Freifläche zu bauli¬ 
chen Zwecken.. Durch diese und andere Maßnahmen soll die Inan- 
spruchnahme von Freiflächen im Außenbereich verlangsamt werden. 

Die Fiur-stücke Nr. 1.4349 und 14349/2 sind im rechtskräftigen Be¬ 
bauungsplan als "öffentliche Anlage" festgesetzt. Eine Ausgestal¬ 
tung dieser Fläche WLirde seitens der Stadt Ustringen 
jedoch, aufgrund des nicht erkennbaren Bedarfes in diesem Bereich, 
aber auch .aufgrund der geringen Größe und der ungünstigen Topogra¬ 
phie, zu keinem Zeitpunkt vorgenorranen. 
Es kann festgestellt werden, daß von dieser Fläche derzeit kein 
Nutzen für die Öffentlichkeit ausgeht. 

Städtebaulich treten die genannten Flurstücke in der Abergavenny- 
Straße als Plaalücke in Erscheinung. 
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Seite 2 

III._Rechtliche GrundleKB 

Die Bebauuiig'splau--Teil -Anderung- ist aus dem i'echtskräft;igen. 
FlächennutEungsplan der Stadt tistrIngen entwickelt. Die,ser weist 
im Umfeld des Geltungsbereiches .Reine bzw. Allgemeine Wohnbau- 
flachen aus. 

Statt der bisherigen Festsetzimgen treten für den Anderungsbercich 
komplett neue Festsetzungen in Kraft. 

Die Bebauungsplan^Xnderung besteht aus der Flanvorlage im M. .1:500 
und derij hiermit fest verbundenen. Schriftlichen Festsetzungen. 
Die Begründung liegt dem .Bebauungsplan als .Anlage bei. 

XXi-_ städtebauliche Erläuterungen 

Mit der unter Punkt II. genannten Begründung werden. d.ie Flächen 
der Flurstücke-Nr. 14349 und 14349/2 als ”AIIgeraeines Wohngebiet" 
gemäß 8 4 BauNVO ausgev^iflesen. Oie Festsetzung entspricht der Aus¬ 
weisung im Flächennutzutigsplan. 

Das städtebauliche Umfeld stellt sich wie folgt dar : 

Auf den westlich angrenzenden Flurstücken entsteht, auf der Grund¬ 
lage der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Dinkelberg", e.ine Haus- 
gruppe (Wohrmutzung). Auf dem Flurstück-Nr. 948/5 befindet sich 
ein E1 nfaini I ien*'Wohngebäude. 

In die .Abwägung um die Festsetzungen ging der Schreinereibetrieb 
ein, der sich auf den Flurstücken-Nr. 14349/1 und 938 befindet. In 
dem l*-geschosslgen Gebäude, dessen Erdgeschoßfußboden ca. 4,00 m 
unterhalb der Abergavenny-Straße liegt, werden mit einigen Mitar¬ 
beitern überwiegend Fenster produziert. Der im "AligemeinGn Wohn¬ 
gebiet” liegende, alteingesessene Betrieb hat bereits heute auf¬ 
grund des .städtebaulichen Umfeldes, d. h. der Nähe zur bestehenden 
und p i anungs r-e ch 11 i. ch festgesetzten Wohab e b auung, die Ve r'p f 1 i ch - 
tung, die von seinen Anlagen ausgehenden Belästigungen und Störun¬ 
gen so zu reduzieren, daß diese, unter Berücksichtigung des § 15 
BauNYO, mit dem Schutzgrad eines "Allgemeinen Wohngebietes" in 
Einklang gebracht werden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß bereits heute sämtli¬ 
che Grundstücksnutzungen in diesem Bereich mit einer gegenseitigen 
Pflicht zur Rücksichtnahme belastet sind. Diese.r Umstand ändert 
sich durch die Überplanung und Umnutzung der genannten Flurstücke 
nicht. Für eine Neubebauung im Geltungsbereich der Bebauurxgspian- 
^Änderung wird jedoch zur weiteren Koniiktminimlerung und Vermei¬ 
dung einseitiger Belastungen eine passive SchalIschutzmaßnahme 
festgesetzt, wonach dia Anforderiinget) a.n dis Luf tscha 1 ].däiifffiiuii.g der 
Außenbautei. le dem Lärmpegel her eich IV eotsprecheji müssen. 
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Seite 3 

Die Ausweis ung’ der üb erb aub <3.ren .Fläche o r i en. 11 e r‘ t sieb, an der 
städtebaulichen Struktur des bestehenderj. Wohngebietes ^ d, ii. an 
den hier vorzufindenden Abständen zwischen offentlicho^ti Verkehrs- 
raotn und den Gebäudekanten. 
Darüberhlnaus ist durch die Baugrenze sichergestellt, daß zwischen 
einer Neubabauung tmd dem oben beschriebenen SehreInereibetrieb im 
Mittel ein Mlndestabstand von 10,00 m eingehalten "wird. 

Die geringe Grundstückstiefe und die Topographie, aber auch das 
bestehende Konf 1 iktpotential lassen es dem Planverfasser ratsair^ 
erscheinen, hier lediglich e.inG Einzelhausbebauung' zuzulassen. 

V. Umweltschützende Belange 

Die bisher als "Grünfläche” ausgewiesenen Flurstücke weisen allein 
schon aufgrund ihrer Xnsellage, aber auch aufgrund des nicht vor¬ 
handenen schützenswerten Vegetationsbestandes, nur eine geringe 
Wertigkeit auf. Unter diesem Aspekt ist der Eingriff losgesamt als 
vertretbar anzusehen. 

Eine Minim'lerung erfolgt durch folgende Festsetzungen im .Bebau¬ 
ungsplan-Entwurf ; 

" Ausweisung einer geringen Grundflächenzahl 
- Festsetzung, daß mind, 80 % der nicht bebauten Grundstücksfläche 

unbefestigt .zu belassen und als Vegetationsfläche auszubi.lden 
ist 

Als Ausgleich, 'primär für die Bodenversiegeiung, gelten folg’ende 
Fes tsetzungen : 

- Pflanzgebot für einen großkronigen heimischen Laub"- oder Obst¬ 
baum (je Baugrundstück;) 

- Fflanzgebot an der Grondstücksgrenze zu den Flurstücken-Nr. 
938 und 14349 als geschlossene, 1-reihige Strauchanpfianzung 

Zusammenfasseod kann festgestellt werden, daß aufgrund der Fest¬ 
setzungen, aber auch aufgrund der erfahrungsgemäß in 
'•Wohngebieten*' vorgenommenen Anpflanzungen durch private Bauherren 
weitere Ausgleichsmaßnaiimen außerhalb des Gebietes nicht erfordej— 
lieh sind. 

.Es Wird nochmals darauf hingewiesen, d.aß die Schließung von 
Baulücken innerhalb des Ortes einer Erweiterung der Siedlungsfla¬ 
che in den Außenbe.reich hinein entgegenwdrkt. 
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VI. Flächenbiianz 

Die als ’^Wohng-ebiet” umgentitzte Fläche beträgt ca. 670 

Axifgestel 11 : Sinsheim^ 11,06.98 
ergäräZ t : 14.10.98 

Gl/Ru 

äm:- 'pjürgermeister -ffi 

\ 

ARCHITEKTUR- UND STÄ0T£ß|(jßÜR0 
HUGO STERfJE^ANM 
TREiEa ARCHITEKT UMD SJÄmEPLANER 
UNO PARTNER DIETMAR GLUIVARCHITEKT 
^Wi^JGERGASSE 10 • 
TEL.; Ü72Ö1/63423-25 • FAXysi/SSSSa 

der Architekt 
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